
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1959/5/27 3Ob113/59,
3Ob53/65
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.05.1959

Norm

ABGB §300 B

Rechtssatz

Die Veräußerung und der Eigentumserwerb an einer in Österreich gelegenen beweglichen Sache richtet sich

ausschließlich nach österreichischem Recht.

Entscheidungstexte

3 Ob 113/59

Entscheidungstext OGH 27.05.1959 3 Ob 113/59

EvBl 1959/316 S 548 = ZfRV 1960,124 ( mit Bespr. v. Schneider )

3 Ob 53/65

Entscheidungstext OGH 28.04.1965 3 Ob 53/65

Beisatz: Auch wenn der Kaufvertrag ein ungültiges Scheingeschäft wäre und das verdeckte gültige Geschäft eine

Sicherungsübereignung zum Gegenstand haben sollte. (T1)
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